
 

 
Information nach Art. 13, 14 und 21 der  
Datenschutz-Grundverordnung DS-GVO 

 

- Bauleitplanverfahren 5. Änderung des Bebauungs-
plans „Gewerbegebiet an der B256“ - 

 
 
Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie gemäß der ab dem 25. Mai 2018 
geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) über die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. 
 
Diese Hinweise werden, soweit erforderlich, aktualisiert und auf der Homepage der 
Stadtverwaltung Andernach veröffentlicht. Dort finden Sie auch die Datenschutzhin-
weise für Besucher unserer Homepage. 
 
 

1. Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten (Art. 13 Abs. 1 lit. a DS-
GVO) 

 
Stadtverwaltung Andernach 
Läufstr. 11 
56626 Andernach 
Telefon 02632 922-0 

 
2. Stellvertretende zuständige behördliche Datenschutzbeauftragte (Art. 13 

Abs. 1 lit. b DS-GVO) 
 

Stadtverwaltung Andernach 
Heike Zimmerstädt 
Läufstr. 11 
56626 Andernach 
Telefon 02632 922-304 
Fax 02632 922 242 
E-Mail: datenschutz@andernach.de 
 

 
3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Da-

ten (Art. 13 Abs. 1 lit. c DS-GVO) 
 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Rahmen der Planungshoheit der Stadt 
zum Zwecke der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und 
insbesondere zur Durchführung des Bauleitplanverfahrens  
5. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der B256“ 
 

mailto:datenschutz@andernach.de


Im Rahmen dessen sind das Planerfordernis und die Auswirkungen der Planung 
zu ermitteln und die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und un-
tereinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 3, 6 u. 7 BauGB). Dazu erfolgt eine 
Erhebung personenbezogener Daten, soweit dies zur Ermittlung der abwä-
gungsrelevanten Belange notwendig ist. 
Die Erhebung erfolgt unter anderem durch die Stadtverwaltung oder im Auftrag 
der Stadtverwaltung durch Dritte, durch eingehende Stellungnahmen der Öf-
fentlichkeit und der Behörden im Rahmen der gesetzlichen geforderten Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligungen (§§ 3-4c BauGB). 
 
Die Verarbeitung der Adressdaten ist erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung 
des Abwägungsergebnisses nachzukommen. 
 
Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erforder-
lich, die im öffentlichen Interesse liegt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e DS-GVO i. V. m. dem anzuwendenden Fachgesetz, insbesondere dem 
BauGB. 
 
 

 
 

4. Kategorien von personenbezogenen Daten (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. d DS-
GVO) 
 
Folgende Daten werden verarbeitet: 
 

 Vorname, Nachname, Adresse und sonstige Kontaktdaten 

 Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind 

 Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen abgegeben wurden (sog. Aufge-
drängte Daten) 

 
 
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern (Art. 13 Abs. 1 lit. e DS-

GVO) 
 

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies ge-
stattet. 
 
Eine Übermittlung im Bauleitplanverfahren erfolgt an: 
 

 den Stadtrat und den zuständigen Ausschuss zur Beratung und Entschei-
dung über die Abwägung, 

 Höhere Verwaltungsbehörden zur Prüfung von Rechtsmängeln, 

 Gerichte zur Überprüfung der Wirksamkeit der Bauleitpläne, 

 Dritte, die zur Durchführung des Verfahrens im Auftrag der Stadt Andernach 
eingebunden sind, 

 von der Stadtverwaltung Andernach eingesetzte Auftrags-Verarbeiter (Art. 
28 DSGVO) insbesondere im Bereich IT-Dienstleistungen, Logistik- und 
Druckdienstleistungen, die Ihre Daten weisungsgebunden für uns verarbei-
ten, 

 



6. Übermittlung an Drittland (Art. 13 Abs. 1 lit. f DS-GVO) 
 

Wir übermitteln Ihre Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums - EWR (Drittländer) nur, soweit dies zur Ausführung des gesetzlichen 
Verwaltungshandelns erforderlich ist. 
 

 
 

7. Dauer der Speicherung (Art. 13 Abs. 2 lit. a DS-GVO) 
 

Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer gerichtlichen Prü-
fung erfordert die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Denn 
auch nach Ablauf der Fristen für die Erhebung einer Normenkontrollklage kann 
ein Bauleitplan Gegenstand einer gerichtlichen Inzidentprüfung sein. Sonstige 
Unterlagen werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen bzw. für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

 
 

8. Betroffenenrechte (Art. 13 Abs. 2 lit. c bis d DS-GVO) 
 

Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-
grundverordnung insbesondere folgende Rechte: 
 

 Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten personenbezo-
genen Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DS-GVO). In dem Auskunfts-
antrag sollten das Anliegen präzisiert werden, um das Zusammenstellen der 
erforderlichen Daten zu erleichtern. Daher sollten in dem Antrag möglichst 
Angaben zum konkreten Verwaltungsverfahren (z.B. Steuerart und Jahr) 
und zum Verfahrensabschnitt (z.B. Festsetzung, Zahlungsabwicklung, Voll-
streckung) gemacht werden. 

 

 Recht auf Berichtigung, soweit sie betreffende Daten unrichtig oder unvoll-
ständig sind (Art. 16 DS-GVO). 

 

 Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, soweit eine 
der Voraussetzungen nach Art. 17 DS-GVO zutrifft. Der Anspruch auf Lö-
schung hängt unter anderem davon ab, ob die betreffenden Daten von der 
öffentlichen Stelle zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben noch benötigt 
wird. 
 
Ausnahmen vom Recht auf Löschung bestehen zur Ausübung der Mei-
nungs- und Informationsfreiheit, zur Erfüllung rechtlicher Speicherpflichten, 
aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit, für öffentliche Archivzwecke, wissenschaftliche, historische und 
statistische Zwecke sowie zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen. 

 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,  
o insbesondere soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird,  
o für die Dauer der Überprüfung der Richtigkeit, wenn die Daten unrecht-

mäßig verarbeitet werden, die betroffene Person aber statt der Löschung 
die Einschränkung der Verarbeitung verlangt,  



o wenn die betroffene Person die Daten zur Geltendmachung oder Aus-
übung von Rechtsansprüchen oder zur Verteidigung gegen solche benö-
tigt werden und deshalb nicht gelöscht werden können,  

o oder wenn bei einem Widerspruch nach Art. 21 noch nicht feststeht, ob 
die berechtigten Interessen des Verantwortlichen gegenüber denen der 
betroffenen Person überwiegen. 
 

Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht entgegen, soweit an der 
Verarbeitung ein wichtiges öffentliches Interesse besteht. 

 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten 
aus persönlichen Gründen, soweit kein zwingendes öffentliches Interesse 
an der Verarbeitung besteht das die Interessen, Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegt, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DS-GVO) 
dient. 

 
Die verantwortliche Stelle kann dem jedoch nicht nachkommen, wenn an der 
Verarbeitung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder eine 
Rechtsvorschrift sie zur Verarbeitung verpflichtet (z.B. Durchführung des Be-
steuerungsverfahrens, Führung des Gewerberegisters). 

 

 Beschwerderecht (Art. 13 Abs. 1 lit. e DS-GVO) 
 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, 
wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig ver-
arbeitet werden: 
 
 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34,  
55116 Mainz,  
Tel.-Nr.: 0 61 31 / 208-2449,  
Fax: 0 61 31 / 208-2497,  
E-Mail: poststelledatenschutz.rlp.de 

 
 


